
Erſcheint wöchentlich zweimal: Mittwoch
und Sonnabend früh

Bezugspreis vierteljährlich 1 Mark frei in's
Haus, durch die Poſt bezogen 1,25 Mark

ohne Beſtellgebühr.

Beſtellungen nehmen alle Poſtanſtalten und
Landbriefträger, unſere Zeitungsboten, ſo

wie die Geſchäftsſtelle entgegen. Mit der Hetluge

Woehenblatt für Annaburg
zugleich Publikations Organ für

e Mittwoch, den 5. September 1917.

Im hänzlichen Hexd.

und die umliegenden Gemeinden
Königliche und Gemeinde Behörden.

Die Anzeigengebühr beträgt für die kleine
Zeile 10 Pfg., für außerhalb des Kreiſes
Angeſeſſene 15 Pfg. Anzeigen im amt
lichen Teile 15 Pfg. Reklamezeile 25 Pfg.

Größere Aufträge nach Vereinbarung.
Anzeigen Annahme bis Dienstag und Frei

tag vormittag 10 Uhr.

Fernſprech Anſchluß Nr. 24.

Jahrg.

Amtlicher Ceil.
Anordnung.

Auf Grund der S 12 und 17 der Bekanntmachung
des Bundesrats über die Errichtung von Preisprüfungs
ſtellen und die Verſorgungsregelung vom 25. September
1915 (R. G. B. S. 607) in der Faſſung vom 4. November
1915 (R. G. B. S. 728) und unter Bezugnahme auf die
Bekanntmachungen des Herrn Reichskommiſſars für die
Kohlenverteilung in Berlin vom 19./20. Juli d. Js. über
die Brennſtoffverſorgung der Haushaltungen, der Landwirt
ſchaft und des Kleingewerbes Deutſcher Reichsanzeiger und
Kgl. Preuß. Staatsanzeiger Nr. 174) und der Bekannt
machung vom 6. d. Mts. (Nr. 185 des Deutſchen Reichs
anzeigers) wird mit Genehmigung des Herrn Regierungs
Präſidenten zu Merſeburg zur Regelung der Kohlenverſor
gung des Kreiſes Torgau einſchließlich der Stadt Torgau
folgendes angeordnet:

81.

J u n m darf desreiſes Torgau einſchließlich der Stadt Torgau Hausbrandkohle nur unter Berweſdeng von eher e e
Koöhlenbezugſcheinen an Verbraucher abgegeben und von
Verbrauchern entnommen werden. Zur Hausbrandkohle ge
hört noch der Bedarf der landwirtſchaftlichen Betriebe und
des Kleingewerbes, ſoweit im Monat nicht über 200 Zentner
benötigt werden.

Se
Die Kohlenkarten und Kohlenbezugsſcheine ſind ledig

lich Sperrkarten und Sperrſcheine. Sie verleihen dem Jn
haber keinen Anſpruch auf Lieferung der darauf angegebenen

Menge gAusgegeben werden für die Stadt Torgau Kohlen
ſtammkarten von roter Farbe und Kohlenzuſatzkarten von
blauer Farbe, für den übrigen Teil des Kreiſes ſolche von
grüner reſp. gelber Farbe. Die Ausgabe erfolgt durch die
Gemeindebehörden.

Die Kohlenſtammkarten, ſowie die Kohlenzuſatzkarten
ſind von der Ortsbehörde auf dem Kopfſtück bei der Aus
gabe mit dem Namen des Haushaltungsvorſtandes zu ver
ſehen und dürfen nur zum Bezuge von Hausbrandkohle
für denjenigen Haushalt, für den ſie ausgegeben ſind, ver
wendet werden.

Kohlenkarten, auf denen der Name des Haushaltungs
vorſtandes und der Stempel der Ortsbehörde fehlen, dürfen
von den Händlern nicht beliefert werden.

8 4.
Die Kohlenſtammkarte beſteht aus einem Kopfteil mit

drei Abſchnitten, jeder Abſchnitt auf 10 Zentner Kohle für
die daſelbſt angegebene Zeit lautend.

Die Kohlenzuſatzkarte beſteht ebenfalls aus einem Kopf
m drei Abſchnitten, jeder Abſchnitt auf 5 Zentner Kohle

end.
Dabei ſind zu Grunde gelegt böhmiſche Braunkohle,

Briketts oder Koks. Jeder Zentner Böhmiſche Braunkohle,
Briketts oder Koks gilt bei Belieferung Zentner
Steinkohle oder 3 Zentner Förderkohle (Rohkohle)

S 5.
Jeder Haushalt hat Anſpruch auf eine Kohlenſtamm

karte Kohlenzuſatzkarten werden nur auf beſonderen An
trag ausgegeben.

Die Jnhaber von Wohnungen über 300 Mk. Miets
wert erhalten eine Zuſatzkarte, von Wohnungen über 600
Mk. Mietswert zwei Zuſatzkarten und über 900 Mk. Miets
wert drei Zuſatzkarten.

Bei Ausgabe der Kohlenkarten haben die Gemeinde
behörden in allen Faällen, wo Vorräte an Hausbrandkohle
vorhanden ſind, die entſprechende Anzahl von Abſchnitten
der Kohlenkarten abzutrennen.

s 6.
Gewerbetreibende erhalten, wenn zum Betriebe ihres

Gewerbes ſelbſt Kohle erforderlich iſt oder wenn ſie zum
Betriebe ihres Gewerbes einen beſonderen heizbaren Raum
benötigen, auf Antrag Kohlenbezugsſcheine von der Orts
kohlenſtelle (Magiſtrat Torgau) und für den übrigen Kreis
von der Kriegswirtſchaftsſtelle Torgau ausgeſtellt.

S 7.
Für Bäckereien, Gärtnereien, öffentliche Gebände, An

ſtalten, Volksküchen, Schulen und Gebäude mit Zentral
heizungen werden keine Kohlenkarten, ſondern Bezugsſcheine
ausgegeben, deren Ausſtellung für die Stadt Torgau von
der Ortskohlenſtelle (Magiſtrat Torgau), für den übrigen
Teil des Kreiſes von der Kriegswirtſchaftsſtelle in Torgau
beſorgt wird.

Die Kohlenbezugsſcheine ſind ſchriftlich zu beantragen
aus dem Antrage muß hervorgehen,
wieviel Kohlen durchſchnittlich im Jahre benötigt worden
ſind, ſowie ob und welche Vorräte an Kohlen vorhanden ſind.

Die Angaben müſſen, ſoweit die Bezugsſcheine von der
Kriegswirtſchaftsſtelle Torgau ausgeſtellt werden, von der
zuſtändigen Gemeindebehörde beglaubigt ſein.

S 8.
ſreibende mit einem monatlichen Verbrauch von unter 200

Zentner haben ſich ſofort nach Empfang der Kohlenkarten
reſp. Bezugsſcheine bei einem Kohlenhändler des Kreiſes
oder einen außerhalb des Kreiſes von der Kriegswirtſchafts
ſtelle zugelaſſenen Kohlenhändler in eine Kundenliſte ein
tragen zu laſſen. Die Kundenliſten ſind von den Kohlen
händlern bis ſpäteſtens 20. Sept. d. Js. der Kriegswirt
ſchaftsſtelle zur Durchſicht vorzulegen.

Gemäß der Kundenliſte hat der Händler auf vorge
legten Karten ſeine Firma und die Nummer der Kunden
liſte zu vermerken. Für die Stadt Torgau und für den
übrigen Teil des Kreiſes ſind getrennte Kundenliſten zu
führen. Die Kunden ſind nach der Reihenfolge der Ein
tragung, ſowie nach den Eingängen an Kohle zu beliefern.

S 9.
Die Kohlenhändler des Kreiſes haben in erſter Linie

von den roten bezw. grünen Kohlenſtammkarten und von
den Kohlenbezugsſcheinen die erſten Abſchnitte zu beliefern.
Wenn bei ſamtlichen Händlern die erſten Abſchnitte der
Kohlenſtammkarten und Kohlenbezugsſcheine beliefert ſind,
darf die Belieferung des erſten Abſchnittes der Kohlenzuſatz
karten vorgenommen werden. In gleicher Weiſe wie vor
ſtehend erfolgt die Belieferung der zweiten Abſchnitte der
Kohlenkarten, Kohlenbezugsſcheinen und Kohlenzuſatzkarten
und ſodann der dritten Abſchnitte vorgedachter Karten Der
Beginn der Belieferung der zweiten reſp. dritten Karten
abſchnitte wird jedesmal bekannt gegeben.

S 10.
Die Kohlenhändler haben auf den belieferten Kohlen

kartenabſchnitten den Tag der Belieferung zu vermerken, die
einzelnen Abſchnitte zu ſammeln, für jeden Halbmonat be
ſonders zu bündeln und zur Kontrolle aufzubewahren

S 11.
Der Kohlenbezug ſeitens der Verbraucher, der nicht

durch einen im Kreiſe Torgau wohnenden Händler vermittelt
iſt, fällt nicht unter den Kartenzwang. Die Verbraucher ſind
jedoch verpflichtet, den Eingang, unter Angabe der Menge
und der Sorte, der Ortskohlenſtelle (Magiſtrat Torgau)
bezw. bei der Kriegswirtſchaftsſtelle Torgau innerhalb
2 Tagen nach Empfang der Mengen ſchriftlich anzuzeigen.
Die Ortskohlenſtelle bezw. die Kriegswirtſchaftsſtelle hat da
raufhin die Abtrennung der entſprechenden Abſchnitte von
der Kohlenkarte zu veranlaſſen

8 12.
Die Kohlenhändler des Kreiſes ſind verpflichtet dem

Kommunalverband halbmonatlich anzuzeigen, welche Mengen
Kohlen bei ihnen eingegangen ſind und welche Mengen
Kohlen ſie auf Kohlenkarten ausgegeben haben. Die An
zeigen ſind für die Zeit vom 1. bis 15 Tage und vom 16.
des Monats bis zum Monatsende zu erſtatten und müſſen

bis ſpäteſtens zum 3. bezw. 18. Tage des Monats erſt
malig am 18. September 1917, bei der Kriegswirtſchafts
ſtelle eingegangen ſein.

S 13.
Jm Falle eines dringenden Notſtandes iſt die Kriegs

wirtſchaftsſtelle bezw. Ortskohlenſtelle (Magiſtrat Torgau)
befugt, anzuordnen, daß alle Haushaltungsvorſtände und
Betriebsinhaber oder Betriebsleiter des Kreiſes, von ihren
Vorräten an Brennſtoffen die von der Kriegswirtſchaftsſtelle
bezw. Ortskohlenſtelle feſtzuſetzende Menge abzugeben haben.
Ausgenommen ſind diejenigen induſtriellen meldepflichtigen
Betriebe, die im Monat über 10 Tonnen benötigen.

Die Entſchädigung wird hierfür erforderlichen Falles von
der Kriegswirtſchaftsſtelle bezw. Ortskohlenſtelle in Höhe der
nachgewieſenen Selbſtkoſten feſtgeſetzt.

Macht die Kriegswirtſchaftsſtelle bezw. Ortskohlenſtelle
Torgau von der vorſtehenden Befugnis Gebrauch, ſo iſt
jeder Haushaltungsvorſtand, Betriebsinhaber, Betriebsleiter
oder deren Stellvertreter verpflichtet, den von der Kriegs
wirtſchaſtsſtelle bezw. Ortskohlenſtelle Beauftragten Zutritt
zu ſeinen Vorratsräumen zu gewähren, alle Vorratsräume
namhaft zu machen und das Abfahren des in Anſpruch ge

der Beſitzer kann die Krieg ſchaftsſtelle bezw. Orkstohle n
ſtelle zur Durchführung und Wegnahme polizeiliche Hilfe in
Anſpruch nehmen. Jn dieſem Falle kommen die hierdurch
entſtehenden Koſten von dem Gegenwert der beſchlagnahmten

Brennſtoffe in Abzug.
S 14.

Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vorſchriften wer
den mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder Geldſtrafe bis
zu 1500 Mk. beſtraft.

S 15.
Die Anordnung tritt am 1. September 1917 in Kraft.

Torgau den 17. Auguſt 1917.
Die Kriegswirtſchaftsſtelle. Wieſand.

Bekanntmachung betr. Anmeldung
eingegangener Brennſtoffe.

Jn Ausführung der Verordnung des Herrn Reichs
kommiſſars für die Kohlenverreilung vom 16. Auguſt ab
gedruckt im Torgauer Kreisblatt Nr. 201, wird für den
Kreis Torgau ausſchließlich der Stadt Torgau folgendes
angeordnet:

S
Sämmtliche in den Kreis, mit Ausnahme der Stadt

Torgau mittels Eiſenbahn oder Schiff in der Zeit vom
8. 1917 eingegangenen Brennſtoffe (Kohle, Koks

und Briketts) ſind vom Empfänger der unterzeichneten
Kriegswirtſchaftsſtelle, Abteilung Kohlen, unter Angabe der
Menge, des Eingangstages, der Art und des Verwendungs
zweckes (Hausbrand, Landwirtſchaft Kleingewerbe, Induſtrie
bedarf uſw.) der Kohle anzuzeigen.

S. 2.
Sämtliche Händler des Kreiſes, die ab 1. 9. Kohle

für die Verbraucher des Kreiſes mit Ausnahme der Stadt
Torgau für Hausbrand, Landwirtſchaft und Kleingewerbe,
das im Monat nicht über 200 Zentner benötigt, beziehen
wollen, haben ihre Beſtellſcheine zur Abſtempelung gemäß
S 3 a. a. O. der unterzeichneten Stelle vor Weitergabe
nach ihren Lieferanten bezw. Erzeuger einzureichen.

g 3.
Beſtellungen für den Bedarf der Haushaltungen, der

Landwirtſchaft und des Kleingewerbes dürfen nicht mit Be
ſtellungen für den Bedarf von gewerblichen Verbrauchern,
die nach der Bekanntmachung des Reichskommiſſars vom
17. Juli 1917 Deutſcher Reichsanzeiger Nr. 145) melde
pflichtig ſind, in einem Beſtellſchein vereinigt werden.

Der Beſteller hat den abgeſtempelten Beſtellſchein an
ſeinen Lieferer zu geben der ihn weiter zu geben hat, bis
er an denjenigen Lieferer gelangt, der unmittelbar von dem
Erzeuger bezieht. Jn denjenigen Fällen, in denen der Er
zeuger unmittelbar an Verbraucher liefert, iſt der geſtempelte
Beſtellſchein dem Erzeuger einzureichen.



S 4.
Händler und Verbraucher, welche Brennſtoffe fuhren-

weiſe oder im Kleinverkauf von Platzhändlern eines an
deren Bezirks oder von Landverkaufsſtellen eines Erzeugers
oder von Gasanſtalten beziehen, bedürfen eines abge
ſtempelten Beſtellſcheines nicht. Sie ſind jedoch der gleich
zeitig erſcheinenden Vorſchriften wegen Meldung, Verbrauch
uſw. unterworfen. s 5

Wegen der Strafbarkeit von Zuwiderhandlungen findet
S 18 der Bekanntmachung des Reichskommiſſars für die
Kohlenverteilung vom 19. 7. 1917 über die Brennſtoff
verſorgung der Haushaltungen, der Landwirtſchaft und des
Kleingewerbes Deutſcher Reichsanzeiger Nr. 174) ent
ſprechende Anwendung

Dieſe Beſtimmungen treten am 1. September 1917
in Kraft.

Torgau, den 28. Auguſt 1917.
Die Kriegswirtſchaftsſtelle (Abteilung Kohlen). Wieſand.

Bekanntmachung betr. Kohlenanmeldung
der gewerblichen Betriebe.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Herrn
Reichskommiſſars für die Kohlenverteilung vom 8. Auguſt
1917 machen wir hierdurch bekannt, daß die Anmeldung
des Kohlenverbrauchs der gewerbliche Verbraucher (natürlich
nur juriſtiſche Perſonen) mit einem monatlichen Verbrauch
von über 10 Tonnen (1 Tonne 1000 kg) und darüber
mittels amtlicher Meldekarten bis ſpäteſtens 5. n. Mts. und
zwar für die Stadt Torgau durch die Ortskohlenſtelle (Ma
giſtrat Torgau) für den übrigen Teil des Kreiſes durch die
Kriegswirtſchaftsſtelle Abteilung Kohlen zu erfolgen hat.

Die amtliche Meldekarten für den Kreis mit Ausnahme
der Stadt Torgau ſind von der Kriegswirtſchaftsſtelle Kreis
ausſchuß Zimmer Nr. 4) gegen eine Gebühr von 15 Pfen
nig für zu ſammenhängende Karten zu beziehen.

Beſtellt der Verbraucher bei mehreren Lieferanten, ſo
ſind entſprechende Sonderkarten zu beziehen.

Tor Keie, den 29. Auguſt 1917.
Die Kriegswirtſchaftsſtelle. Abteilung Kohlen.

Bekanntmachung betr. Einrichtung
von Kohlenkundenliſten.

Die Kohlenhändler des Kreiſes werden hierdurch auf
gefordert, zwecks Einrichtung von Kundenliſten die entſprech
ende Anzahl Formulare bei der Kriegswirtſchaftsſtelle (Kreis
ausſchuß Zimmer Nr. ſofort abzuholen.
Die Kriegswirtſchaftsſtelle. Abtlg.: Kohlen. Wieſand.

Neue Fleiſchhöchſtpreiſe.
Auf Grund des Höchſtpreisgeſetzes vom 4. Auguſt 1914

in der Faſſung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914
(Reichsgeſetzblatt Seite 516) und der Ausführungsanweiſungvom L Auhnſt 1914 (Amtshtatt Seite 37

e 377 Verbindung
mit der Bundesrats Verordnung vom ca 1915

(Reichsgeſetzblatt Seite 607 726) wird für den Kreis Tor
gau in Abänderung der Anordnung des Kreisausſchuſſes
vom 4. Dezember 1916 nach Anhörung der Preisprüfungs
ſtelle folgendes angeordnet:

S 1.,
Bei Abgabe von Rindfleiſch der nachbezeichneten Sorten

an die Verbraucher darf der Preis für 1 Pfund nachfol
gende Höchſtpreiſe nicht überſteigen

Keule und Rindernierenfett 2,10 Mk.
vom Bug und Bauch, Talg 14,.70

File t 240Roulade und Gehackt e 2,30Schabefleiſch, Pökelbruſt und Zunge ohne

Schlund e 250 5Leber 1,50Suppenknochen 0,20Flecke 0,70Die übrigen Beſtimmungen der Anordnung vom 4. Dez.

1916 bleiben unberührt. s
z

Zuwderhansn narn werden auf Grund des Höchſtpreis
geſetzes vom uguſ 1914 in der Faſſung der Be

17. Dezember
kanntmachung vom 23. März 1916 (Reichsgeſetzblatt Seite
183) bezw. des S 17 der Bundesratsverordnung vom
25. September 1915 mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und mit Geldſtrafe bis zu 10000 Mk. oder mit einer dieſer

Strafen beſtraft. g
3

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffent
lichung in Kraft.

Torgau, den 25. Auguſt 1917.
Der Kreisausſchuß.

Srkanuntwachung.
Die Ausgabe der Fleiſch und Kartoffelkarten

findet am Mittwoch den 5. September im Gemeinde
amt (Brotkartenausgabezimmer) ſtatt. Straßenfolge wie
bei der Brokkartenausgabe iſt innezuhalten.

Annaburg, den 3. September 1917.
Der Gemeinde- Vorſtand. J. V. Grune.

Bekanntmachung.
Tür die Gemeinde ſind Teigwaren, Gouda Käſe

und Syrup eingetroffen, welche Artikel in den hieſigen
Lebensmittelgeſchäften gegen Vorlegung der Lebensmittel
karte entnommen werden können.

Annaburg, den 4. September 1917.
Der Gemeinde- Vorſtand. J. V. Grune.

riſchen Unterſee e ländiſchen Meere
verſtärkter Abwehrmaßregeln der Feinde wieder

NRiga genommen.
Berlin, 3. September. Der deutſche

Abendbericht vom 3. September meldet
Riga iſt genommen.

Fahnen heraus!
Berlin, 3. September. Seine Majeſtät hat

aus Anlaß der Einnahme von Riga für den
4. September in Preußen und ElſaßLothringen zu
flaggen befohlen

Von den KHriegsſchauplätzen.
Vom weſtlichen Kriegsſchauplatze erfährt man,

daß in Flandern und im Artois in den letzten
Tagen keine großen Jnfanteriegefechte ſtattgefunden
haben. Die Franzoſen machten aber einen neuen
Vorſtoß am Damenwege, ferner ſtießen ſie auch
wieder am Winterberge und ſüdlich von Corbeny
vor. Alle dieſe Vorſtöße der Franzoſen ſcheiterten
mit großen Verluſten für dieſelben. Vor Verdun
fanden nur ſtarke Artilleriekämpfe ſtatt. Stoß
truppen hatten einen zuten Erfolg am Rhein Marne
Kanale. Auf dem öſtlichen Kriegsſchauplatze haben
ſich wieder lebhafte Kämpfe an der Düng entwickelt
und bei Tarnapol wurden ruſſiſche Abteilungen
zurückgeſchlagen. Auf dem rumäniſchen Kriegs
ſchauplatze nördlich von Focſani ſind die Rumänen
von deutſchen Truppen aus einer Höhenſtellung
geworfen worden. Ferner brachen am unteren
Sereth bei Maxineni deutſche und bulgariſche Sturm
truppen mit großem Erfolge in die ruſſiſchen Stel
lungen ein Auf dem mazedoniſchen Kriegsſchau
platze ſcheiterten neue Angriffe der Serben, der
Franzoſen und der Jtalien er. Am Jſonzo ſcheint
nach den Mißerfolgen der großen italieniſchen
Maſſenangriffe verhältnismäßig Ruhe eingetreten
zu ſein. Nach einer Meldung aus dem öſterreich
iſchen Kriegspreſſequartier werden die Geſamtver
luſte der Jtaliener in der letzten großen 2. Schlacht
am Jſonzo auf 150000 Mann an Toten und Ver
wundeten geſchätzt. Außerdem wurden durch die
erfolgreichen öſterreichiſchen Gegenangriffe über
10000 Italiener gefangen genommen.

Glänzende Erfolge des deutſchen
W-Bootskrieges.

Nach den neueſten Mitteilungen des Admiral
ſtabes ſind von unſeren und den öſterreichiſche unga

booten im Mittelländiſchen Meer

um 12 Dampfſſchiffe, 14 große Segelſchiffe und 10
kleine Segelſchiffe mit einem Geſamtgehalte von
4600 Tonnen verſenkt worden. Ferner wurde am
22. Auguſt der franzöſiſche Hilfskreuzer „Golo II.“
im Mittelländiſchen Meere mit 200 Mann an Bord
und einer Anzahl ſerbiſcher Offiziere an Bord ſüd
lich von der Jnſel Korfu verſenkt. Vier ſerbiſche
Offiziere, darunter ein General, wurden gerettet und
gefangen genommen. Ferner hat der Kommandant
einer unſerer Unterſeeboote Kapitänleutnant Roſe,
an der engliſchen Weſtküſte in den letzten Tagen
ſteben große Dampfer mit einem Gehalte von
48000 Tonnen verſenkt. Wir möchten dabei er
wähnen, daß der Kapitänleutnant Roſe derſelbe
deutſche Seeoffizier iſt, der im Oktober 1916 mit
ſeinem Unterſeeboote nach einer Fahrt von Schott
land nach nur 17tägiger Fahrt in den amerika
niſchen Kriegshaven Neuport zur Ueberraſchung
der Amerikaner erſchienen war. Dieſe Leiſtung er
weckte bei den Amerikanern und Engländern ſo
großes Erſtaunen, daß ſie glaubten, das deutſche

Boot unter Kapitänleutnant Roſe habe irgend wo
einen geheimen Stützpunkt gehabt
Gefecht zwiſchen deutſchen und engliſchen

Seeſtreitkräften bei Horns Riſf.
Berlin, 2. September. Am 1. September,

frühmorgens, ſtieß nördlich von Horns Riff eine
unſerer Sicherungspatrouillen auf engliſche Kreuzer
und Torpedoboote. Nach kurzem Gefecht entzog
ſich der Feind, der durch eins unſerer Flugzeuge
mit Bomben belegt wurde, dem Eingreifen ſtärkerer
Streitkräfte Von uns wurden vier als Vorpoſten
boote verwendete Fiſchdampfer beſchädigt und in
däniſchen Hoheitsgewäſſern auf den Strand geſetzt.
W dte Teil ihrer Beſatzungen ſcheint gelandet
zu ſein.

Der Chef des Admiralſtabes der Marine.

Vom Oſten.
Jm Oſten brachten ſowohl an der Düng wie

am Stochodknie deutſche Patrouillenvorſtöße Ge
fangene und Maſchinengewehre aus den ruſſiſchen
Gräben zurück.

Zwiſchen Putna und Suſita iſt der Angriff der
Verbündeten im Fortſchreiten. Das Dorf Varnita
iſt durchſchritten. Die im Berglande ſüdöſtlich der
Suſita ſeit dem 28. Auguſt gemachte Beute beläuft
ſich auf 17 Offiziere, 1434 Mann, 8 Geſchütze, 5
Protzen, 54 Maſchinengewehre, 4 Feldküchen, 5 Ba
gagen und viel Kriegsmaterial. Die deutſchbulga
riſchen Stoßtruppunternehmen nördlich Maxineni

ren

das Mobilmachungsdekret des

brachten bei ſehr geringen eigenen Verluſten einen
e 60 Mann und 6 Maſchinengewehre als

eute ein.

Große Ernüchterung in Paris.
Die Pariſer Zeitungen waren von den angeb

lichen Erfolgen der Engländer und Franzoſen an
der Weſtfront und noch mehr von den angeblichen
Siegen der Jtaliener am Jſonzo ſo ſiegestrunken,
daß die bereits den Vorſtoß der engliſchen und
franzöſiſchen Truppen bis an den Rhein und die
Eroberung von Trieſt durch die Jtaliener in ſichere
Ausſicht ſtellten. Jetzt ſind aber auf einmal die
Pariſer Maulhelden ganz ſtill geworden, und die
Pariſer Preſſe ſchreibt, daß noch ſehr große Kämpfe
erſt noch ſtattfinden müßten, ehe das Ziel der eng
liſchen, franzöſiſchen und italieniſchen Offenſive er
reicht werden könne. s

Neue maſſenhafte Hinrichtungen ruſſiſcher
Soldaten.

Nach Wiener Berichten haben Petersburger
Meldungen die Nachricht gebracht, daß in der letzten
Woche wiederum etwa 20000 ruſſiſche Soldaten
wegen Ungehorſam hingerichtet worden ſind. Der
Petersburger Arbeiterrat hat Einſpruch gegen dieſe
Maſſenhinrichtungen von Soldaten erhoben. Auch
in Finnland haben maſſenhafte Verhaftungen auf

Befehl Kerenskis ſtattgefunden.

Eine große politiſche Niederlage des ruſ
ſiſchen Miniſterpräſidenten Kerenski
Nach Stockholmer Meldungen hat der Beſchluß

der großen ruſſiſchen Staatskonferenz in Moskau
zu einer bedeutenden Niederlage Korenskis geführt.
Die Vertreter der Dumga und des Arbeiter und
Soldatenrates haben nach Beendigung der Staats
konferenz in einer Sitzung feſtgeſtellt, daß Kerenski
den geſtellten Aufgaben nicht gewachſen ſei. Ver
ſchiedene ruſſiſche Parteiführer, wie Kutſchkow und
Alexſinsk forderten ſogar den Rücktritt Kerenskis,
und einige ruſſiſchen Zeitungen fällen vernichtende
Urteile über ſeine letzten Reden

Amerika. Die amerikaniſche Preſſe meldet, daß
ſämtliche für die erſte amerikaniſche Armee ausge
hobenen Mannſchaften und Offiziere den Geſtellungs
befehl für den r

amerikaniſche Armee wird rund
Offiziere umfaſſen. Nachdem die Einzelausbildung
vollendet iſt, werden große Korpsmanöver in den
Vereinigten Staaten abgehalten werden. Man hofft
daß das erſte amerikaniſche Armeekontingent zu Neu
jahrsanfang bereits in Frankreich ſein wird.

Ein ruſſiſches Schuldbekenntnis.
Seit Kriegsausbruch haben unſere Feinde, be

ſonders England, die ganze Welt mit der Lüge ge
füttert, Deutſchland habe aus Weltherrſchaftsgelüſten
den Krieg entfacht und ſeine friedlichen Nachbarn
hinterrücks überfallen. Daß der Krieg nicht durch
Deutſchland, ſondern durch unſere Feinde in der
rüchloſeſten Weiſe entfeſſelt wurde, haben unter an
derem die in Brüſſel aufgefundenen Geſandtſchafts
berichte des verſtorbenen Barons Greindl, die deut
ſchen amtlichen Darſtellungen, die Reden des frü-
heren Reichskanzlers von Bethmann Hollweg, die
Enthüllungen des Reichskanzlers Michaelis, zahl
reiche Ausſagen kriegsgefangener Offiziere und die
Gegenüberſtellung der verſchiedenen amtlichen Ver
öffentlichnngen der einzelnen kriegführenden Mächte
über die diplomatiſchen Vorgänge vor Ausbruch
des Krieges hinlänglich bewieſen

Neue Beweiſe von größter Wichtigkeit und
DTragweite, die geeignet ſtnd, auch die letzten Zweifel
über die wahrhaft Schuldigen zu zerſtreuen, ſind
die Geſtändniſſe, die der ehemalige ruſſiſche Miniſter
Suchomlinow und der Generalſtabschef Januſchke
witſch ſoeben vor ihren Richtern abgelegt haben.
Hiernach ſteht zweifelsfrei feſt, daß die ruſſiſche Mi
litärpartei den charakterſchwachen Zaren gegen den
Willen des ruſſiſchen Volkes, das den Krieg ſicher
lich ebenſo wenig wünſchte, wie das friedliche
deutſche Volk, in den Krieg hineingelogen hat, und
daß England und Frankreich der kriegeriſchen Ent
wicklung der Dinge bewußt und ſyſtematiſch Vor
ſchub geleiſtet haben.

Bereits am 29. Juli 1914 hat der Zar den
Mobilmachungsbefehl unterſchrieben und darin
nicht nur die teilweiſe Mobilmachung befohlen, wie
die ruſſiſche Regierung bisher geſliſſentlich darzu
ſtellen beliebte, ſondern die allgemeine Mobilmach
ung der geſamten ruſſiſchen Streitkräfte angeordnet.
Januſchkewitſch räumte bei der gerichtlichen Ver
nehmung ein. daß er ſchon am 29. Juli nachmittag

Zaren in ſeiner
Taſche hatte. Wahrſcheinlich war die Entſcheidung
bereits am 29. Juli gefallen. Am gleichen Tage,
nachmittags 3 Uhr, gab Januſchkewitſch dem deut
ſchen Militärattache ſein förmliches Ehrenwort, daß

September erhalten haben. Jns

0000 Mann und



die Mobilmachung noch nicht befohlen worden ſei,
und erbot ſich, dieſe ehrenwörtliche Erklärung ſchrift
lich abzugeben. Die Tatſache, daß er den unter
ſchriebenen Mobilmachungsbefehl bereits in der
Taſche trug, verſchwieg er. Januſchkewitſch hat
alſo den deutſchen Militärattache belogen und ihm
eine falſche ehrenwörtliche Verſicherung abgegeben,
eine Handlungsweiſe, die für deutſche Ehrbegriffe
unbegreiflich iſt. Am 29. Juli 11 Uhr abends te
lephonierte der Zar mit Suchomlinow und nahm
in dieſem Telephongeſpräch den Befehl der Mobil
machung wieder zurück. Januſchkewitſch erhielt die
ſelbe Anweiſung. Auf die Vorſtellungen von
Suchomlinow und Januſchkewitſch, daß die einmal
befohlene Mobilmachung nicht mehr aufgehalten
werden könne, blieb aber der Zar bei ſeinem Ent
ſchluſſe, daß die allgemeine Mobilmachung nicht er
folgen dürfe Am andern Morgen belog Suchom
linow den Zaren, indem er ihm vorſpiegelte, die
Mobilmachung werde nur in den Südoſtbezirken
vorgenommen Dabei wußte er genau, daß ſie
überall im Gange war, denn er hatte ſich mit Ja
nuſchkewitſch darüber geeinigt, den telephoniſchen
Befehl des Zaren nicht zu befolgen. Sſaſonow
der Miniſter des Aeußeren, hatte inzwiſchen den
Auftrag erhalten, den Zaren umzuſtimmen. Das
war ihm am 30. Juli, an dem die ruſſiſche Ge
ſamtmobilmachung öffentlich befohlen wurde, auch
gelungen. denn Suchomlinow gab vor ſeinen Rich
tern an, daß ihm an demſelben Tage vom Zaren
die Anerkennung für die glatte Durchführung der
Mobilmachung ausgeſprochen wurde.

Am Abend des 29. Juli fand ein Geſpräch
zwiſchen dem deutſchen Botſchafter in Petersburg,
Graf Pourtales, und Sſaſonow ſtatt. Graf Pour
tales machte Sſaſonow darauf aufmerkſam, daß
die ruſſiſche Mobilmachung den Konflikt zwiſchen
OeſterreichUngarn und Serbien zu einer europä
iſchen Frage erweitere, und unterſtrich die Größe
der hiermit verbundenen Gefahr. Sſaſonow er
widerte, Rußland dürfe Serbien nicht im Stiche
laſſen, keine ruſſiſche Regierung könne eine andere
Politik treiben. ohne die Dynaſtie ernſtlich zu ge
fährden, eine Zurücknahme der Mobilmachung ſei
unmöglich.

An dieſen ſchlüſſtigen Beweiſen für die Schuld
am Ausbruch des Krieges werden auch die Entente
ſozialiſten auf der Londoner Tagung und die Teil
nehmer an der Stockholmer Sozialiſtenkonferenz,
wenn dieſe zuſtande kommen ſollte bei einer etwa
gen Erörterung der Schuldfrage nicht vorbeigehen

e

Annaburg, 4. September. Aus Eckern
förde (Holſtein) wird uns gemeldet: Bei heutiger
Bürgermeiſterwahl wurde Herr Amts und Ge
meindevorſteher Dr. Albers-Annaburg mit 242 Belger wollte an ſeinem Ochſengeſpann etwas in
von 375 abgegebenen Stimmen zum Bürgermeiſter
der Stadt Eckernförde gewählt.

Annaburg.
hier, erhielt für Tapferkeit vor dem Feinde auf dem
Weſtlichen Kriegsſchauplatz das Eiſerne Kreuz 2.
Klaſſe.

Annaburg. Am 8. September findet hier
orts, wie bereits im amtlichen Teile bekannt gegeben
iſt, eine Konferenz für Jugendpflege und Jugend
pflegerinnen ſtatt, worauf auch an dieſer Stelle noch
mals aufmerkſam gemacht ſei. Herr Seminar- Ober

J ſtillen WinkelVon Jrene von Hellmuth.
VRachdruck verboten.

„Kurt iſt ein vorzüglicher Charakter!“ brauſte
nun auch Elſe auf, „und ich werde nicht dulden,
daß du ihm zu nahe trittſt!“
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eigenſchaften abſprechen,“ wandte Walter ruhiger
ein, „er mag ſo edel und brav ſein wie er will.
aber eine Verheiratung mit dir iſt ein Unding,
und ich werde dieſe Verbindung wohl zu hindern
wiſſen

„Nein, nein, das wirſt du nicht!“ rief Elſe,
und Tränen des Zornes funkelten in ihren Augen.
„Sieh doch zu, ob es dir gelingen wird! Du biſt
verbittert und ungerecht

„Schau, Mädel,“ begann er einlenkend in ru
higem Ton, haſt du nicht daran gedacht, daß dein
Verlobter von Adel iſt, daß er doch ein einfaches,
bürgerliches Mädchen nicht heiraten kann Jn jene
Kreiſe, in denen er bisher verkehrte, paßt du nicht
hinein, trotz deiner ladelloſen Bildung. Er würde
durch dich in ganz andere Bahnen gedrängt werden,
wo er ſich vielleicht nicht wohl fühlt. Er mag dich
noch ſo ſehr lieben, aber glaube mir, eines Tages
kommt er doch zu der Erkenntnis, daß es beſſer ge
weſen wäre, eine ſtandesgemäße Heirat zu ſchließen
Dann wird er dich als die Urſache dieſes Mißver
hältniſſes betrachten und es dir entgelten laſſen.
Aber dann iſt es zu ſpät!
Rat und löſe die Verlobung auf, ſo lange es noch

Lokales und Provingtelles

Der Gefreite Erich Stein von

Zeit iſtl, Ich meine

Darum folge meinem

lehrer Hemprich Merſeburg wird die Veranſtaltung
leiten und ſind alle diejenigen, welche Intereſſe für
die männliche wie weibliche Jugendpflege beſitzen,
zu dieſer Konferenz eingeladen. e

Jn einer Bekanntmachung auf der vierten
Seite der heutigen Nummer veröffentlicht der ſtellv.
kommandierende General 4. A. K.s eine Warnung
an die Bevölkerung. Von Zürich aus verſuchen
feindliche Agenten, die deutſche Jugend zum Kriegs
und Landesverrat zu verleiten, nachdem ihre Agi
tation unter den erwachſenen Arbeitern an deren
geſundem Geiſte geſcheitert iſt. Der Kommandierende
General richtet ſeinen Aufruf in erſter Linie an die
deutſchen Mütter, ihre Söhne vor dem Unheil ab
zu halten, das ihnen bei Beteiligung an dem Ver
brechen des Kriegs und Landesverrat droht: denn
dieſes wird mit Zuchthaus, unter Umſtänden ſogar
mit dem Tode beſtraft. Jeder, der in den Beſitz
von Agitationsmitteln kommt, iſt bei Strafe ver
pflichtet, ſie ſofort der zuſtändigen Polizeibehörde
abzuliefern

Dommiüzſch, 31. Auguſt. Zu dem heute hier
ſelbſt ſtattgefundenem Ferkelmarkte waren 160 Saug
und 2 Läuferſchweine zum Verkauf angefahren und
koſteten erſtere pro Paar 20-40 Mk. während letz
tere das Stück mit 42,50 Mk. bezahlt wurden. Der
Geſchäftsgang geſtaltete ſich infolge der herrſchenden
Futterknappheit äußerſt flau und wurde der Markt
in kurze Zeit geräumt. t

Möllensdorf, 27. Auguſt. Ein ſchweres Un
glück iſt hier in der Mühle vorgekommen. Man
fand den Beſitzer Tietz mit zerſchmetterten Kopfe tot
Werd Vermutlich iſt er durch das Getriebe erfaßt
worden.

Magdeburgerforth, 29. Auguſt. Der Maurer
Schulze hat den durch Brand beſchädigten Backofen
wieder in Stand geſetzt und war hineingekrochen,
um die das Gewölbe ſtützenden Bretter zu ent
fernen, da er annahm, das Mauerwerk ſei trocken
genug. Leider war das nicht der Fall, die Wölbung
ſtürzte zuſammen, Sch. unter ſich begrabend. Der
Unglückliche konnte nur als Leiche geborgen werden.

Arendſee, 24. Auguſt. Zwei Söhne des Land
wirts Hermann Mager in Leithenſtein gingen in
Begleitung ihrer Mutter aufs Moor hinaus, um
Sumpfroſen zu pflücken. Plötzlich verſanken ſie vor
den Augen der Frau, die Mühe hatte, ſich ſelbſt in
Sicherheit zu bringen. Die Leichen werden kaum
geborgen werden können. Das Moor gibt ſelten
ſeine Opfer wieder.

Gardelegen, 27. A guſt. Jm benachbarten

ſchäſ einen abgebrannte iskocher neu
füllen, als plötzlich eine kle
ſchlug und ſie zur Exploſion brachte. Noch am
ſelben Abend verſtarb das Mädchen an den erlitt-
enen Brand wunden

Großwülknitz, 28 Auguſt. Der Arbeiter Karl

Ordnung bringen. Einer der Ochſen riß plötzlich
die Wagenſtange zur Seite ſo daß ſie Belger gegen
den Leib ſchnellte. Er erlitt eine ſchwere innere
Verletzung und mußte nach Cöthen ins Kreis
krankenhaus gebracht werden, wo er ſtarb.

Vermiſchte Nachrichten.
S Kroppen, 31. Auguſt. Eine Freudenbotſchaft
ging vorgeſtern abend bei der Ehefrau des ſeit Herbſt
1914 vermißten Wehrmanns Otto Hommel von hier,

es gut! Haſt du mich ver

ſtanden 5 eNur zu gut verſtand Elſe den Bruder Wie
ein Blitzſtrahl durchfuhr ſie die Erkenntnis, daß
ein großer Rangunterſchied ſie von dem Geliebten
trennte Sie hatte ſich bis jetzt beglückt und erhöht

gefühlt durch ſeine Liebe. Daß er aber zu ihr her
„Jch will ihm keinesfalls ſeine guten Charakter Unterſtiege, wenn er ſie zu ſeinem Weibe machte

daran hatte ſie noch nie gedacht. Tat ſie wirklich
ein Unrecht, daß ſich ſpäter rächen würde, wenn ſie
ſeine Werbung annahm Wäre es beſſer, ihm zu
entſagen Mußte das ſein Wenn es zu ſeinem
Glücke notwendig war, dann wollte ſie es tum,
wenn ſie ſelbſt auch über dem großen Leid zuſam
menbrach. Warum aber hat er mir immer und
immer wieder verſichert, daß ich zu ſeinem Glücke
notwendig bin, daß er nie von mir laſſen wird

Er iſt ſo klug und muß doch wiſſen, was er tut
Noch ein Gedanke kam ihr, den ſie auch ausſprach.

„Es gibt heutzutage doch genug Adelige, welche
bürgerliche Mädchen heiraten und ſich wohl dabei
befinden. Du ſtammſt gleich mir aus einfach bür
gerlicher Familie und haſt Zutritt in den aller
erſten Geſellſchaftskreiſen. Wer fragt nach deiner
Herkunft

„Das beweiſt gar nichts für dich! Den niedrig
bürgerlich geborenen Mann reſpektiert man in mir
gewiß auch nicht, ſondern den Repräſententen der
Stellung, die ich mir ſelbſt geren habe, den be
kannten Schriftſteller und J
adeliger Offizier ein bürgerliches Mädchen heiratet,
und das Mädchen iſt reich nun Geld regiert

ine Flamme in die Flaſche

rnaliſten. Wenn ein

ein. H. war bei den Kämpfen in den maſuriſchen
Seen im Herbſt 1914 vermißt worden und von eini
gen Kameraden fälſchlicherweiſe totgeſagt. Nun,
nach nahezu drei Jahren traf die Nachricht ein, daß
H. ſich in ruſſiſcher Gefangenſchaft befindet und es
ihm gut geht. Anſcheinend hat H. ſelbſt ſchon
mehrere Male geſchrieben, doch ſind die Briefe hier

nicht eingetroffen. S
Hoyerswerda, 31. Auguſt. Jm Baderaum des

Braunkohlenwerkes Grube Klara III in Zeißholz
hat ein Militärpoſten einen etwa 30 Jahre alten
ruſſiſchen Kriegsgefangenen mit ſeinem Gewehr er
ſchoſſen weil er ſich den Anordnungen widerſetzte
und den Führer angriff.

Rieſa. Der Kaufmann Kretzſchmar, welcher
für ein Pfund Pfeffer, das er mit 1,30 Mark ge
kauft hatte, ſich 18 Mark bezahlen ließ, wurde vom
Landgericht in Dresden zu 2000 Mark Geldſtrafe
oder 200 Tagen Gefängnis verurteilt.

Gerag, 30. Auguſt. Die Landwirtsfrau K. im
benachbarten Kaltenborn, deren Mann im Felde ge
fallen iſt, traf beim Mähen ihren kleinen vierjäh
rigen Sohn, der ungeſehen herangetreten war, mit
der Senſe am Halſe. Der Junge erhielt dabei eine
ſo ſchwere Verletzung, daß der Tod alsbald eintrat-

Ronneburg, 29. Auguſt. Der 15 jährige Schul
knabe Paul Schmidt von hier, ſtach ſich einen
Splitter in die Hand. Es trat Starrkrampf hinzu,
an dem der Junge verſtorben iſt.

Brand Kataſtrophe in Kaſan. Pariſer Blätter
melden aus Petersburg Am 27. Auguſt explodierte
auf dem Bahnhof von Kaſan ein Eiſenbahnwagen
mit Munition. Es entſtand ein ungeheurer Brand,
der ſofort auf das Hauptmunitionslager übergriff
und eine Reihe ſtärkſter Exploſtonen hervorrief, die
die Erde wie bei einem Erdbeben erzittern ließen.
Zahlreiche Gebäude wurden beſchädigt. Eine An
zahl Granaten und Schrapnellſplitter regneten über
die Stadt. Die Bevölkerung und der größte Teil
der Garniſon floh auf die Felder, während Diebe
Läden und Wohnungen plünderten, ſo daß ſich
ſchließlich das Militär zum Eingreifen veranlaßt
ſah. Ein großes NaphthaReſervoir mit 2000 Pud
Naphtha für das Kriegsminiſterium explodierte, wo
durch neue Exploſtonen entſtanden. Die Stadt war
abends noch in dichten Rauch gehüllt. Jn den
Straßen lagen Tote und Verwundete Auch der
Militärgouverneur von Kaſan, General Linnitzky,
iſt ſchwer verwundet. Der Brand der Stadt dau
erte. 36 en, de chaden i nicht abzu ſchätzen

guſend Menſchen getötet bezw. verwundet.
Zu dem Brande in Kaſan erfährt der Stock

holmer Berichterſtatter des „Allgemeen Handels
blad“ von ruſſiſcher Seite, daß in Kaſan Soldaten
ein Schreckensregiment führen und eine Anzahl
Häuſer in Brand geſteckt haben. Die Bevölkerung
flüchtet. Es wurden Truppen aus anderen Städten
herbeigeholt.

MarktKalender.
Am 7. Septbr. Schweinemarkt in Holzdorf-

S. Schweinemarkt in Jeſſen.

Für Zahnleidende. Jn Fchmidt's Zahn-
praris in Jeſſen finden von jetzt ab auch Diens
tags und Donnerstags Sprechſtunden ſtatt. Nähe
res aus der Anzeige in heutiger Nummer erſichtlich.

die Welt ſo wird er um des Geldes willen viel
eher Eingang in ſeine Kreiſe finden, als es ohne

dasſelbe der Fall iſt.“
Es werden aber doch auch viele Heiraten aus

reiner, uneigennütziger Liebe geſchloſſen,“ beharrte
das Mädchen

„Liebesheirat!“ Er lachte wieder bitter auf.
„Geh' mir mit dieſen! Wer an Liebe glaubt, iſt
ein Tor Er jagt einem Truggebilde nach! Jch
rate dir, baue nicht ſo viel auf Liebe und Treue,
laß ſie nicht Macht über dich gewinnen, dann wirſt
du ruhig leben

Das waren ja faſt dieſelben Worte wie Heddy
ſie am Nachmittag ausgeſprochen Wie kamen
beide Ehegatten dazu, das ſeligſte Gefühl eines
Menſchenherzens, die ſüße, reine Liebe ſo zu ſchmähen

Elſe fühlte, daß darin das Geheimnis liegen
müſſe, welches ihren Bruder von Heddy ſchied
konnte jedoch den Zuſammenhang nicht finden.
Aber es reizte ſie mehr zu erfahren. Vielleicht
fand ſie doch noch einen Weg, der die beiden wie
der zuſammenführte.

„Du taäuſcheſt dich, wenn du meinem Verlobten
unlautere Motive unterſchiebſt,“ begann ſie von
neuem, „denn es iſt doch klar, daß er bei ſeiner
Wahl nicht ſeinen Vorteil ſuchte. Es kann nür
Liebe ſein, die ihn leitet e„Oder er meint es überhaupt nicht ernſt!“

Fortſetzung folgt



Bekanntmachung.
Jch habe vor kurzem erſt eine

Warnung m die Wevölkerung
erlaſſen, um ſie vor den verhängnisvollen Folgen der

landesverräteriſchen Machenſchaften
von mit feindlichem Gelde beſtochenen Agenten zu bewahren. Schon wieder aber kommt eine

W neue Bewegung
zu meiner Kenntnis, die angezettelt iſt in Zürich, einem der Hauptſitze des feindlichen
Agententums, und welche bezweckt,

die deutſche Jugend
zur Begehung von Kriegs und Landes-

verrat zu verleiten.
Die feindliche Agitation unter den erwachſenen deutſchen Arbeitern iſt geſcheitert an deren

geſundem Geiſt, an ihrem politiſchen Verſtändnis für die Gründe, die unſer Volk gezwungen
haben und noch immer zwingen, ſich gegen eine Welt von Feinden zu verteidigen, die aus
gemeinſtem Eigennutz dem deutſchen Volke ſeine wirtſchaftliche Blüte neideten. Ferner iſt die
Ausſichtsloſigkeit, Deutſchland militäriſch und wirtſchaftlich zu Boden zu werfen, von den Gegnern

erkannt. Nun verſuchen ſie ein anderes verzweifeltes Mittel, den Sieg zu gewinnen, indem ſie

die innere Zerſehung, die Cahmlegung unſerer Perkeidignungskraft

durch die Rrvolnkioniernng der deutſchen Jugend

zu erreichen hoffen. S
Auch die Frauen und Mädchen ſollen ſich nach der Abſicht der Gegner an dieſem

ruchloſen Vorgehen beteiligen. Selbſt die
ktic en Mehrheit des gan zen

22Appell an die deutſchen Mütter
richte, ihren ganzen Einfluß aufzubieten, ihre Kinder vor dem Unheil zu bewahren, das
ihnen bei Beteiligung an dem beabſichtigten Verbrechen bei Kriegs und Landes
verrats droht. Weiſet mit Abſeheu die Anfforderung der Gegner von Euch, Eure Kinder
zu verleiten, in dieſer Feit des letzten gewaltigen Endkampfes Euren Männern, Brüdern und
Söhnen an der Front durch Beteiligung an Unruhen und Streiks in den Rücken zu fallen

Wo immer aber der Einfluß der Mütter nicht ausreichen ſollte, und der Vater fern iſt,
um die Jugend von dem Verbrechen des Kriegs und Landesverrats zurückzuhalten, da ziehet
beſonnene Männer Enres Vertrauens oder die Obrigkeit zu Rate, um die ſchlimmſten
Folgen für Leben und Zukunft Eurer Kinder zu verhüten,

Alle diejenigen aber, die trotz dieſer Warnung ſich an Unruhen und Arbeitseinſtellungen,
insbeſondere an der Agitation hierfür durch

Verteilen oder Vorzeigen von Aufrufen, Liſten,
Zetteln und dergl.

beteiligen und damit gegen die Strafgeſetze verſtoßen, ſollen wiſſen, daß

Kriegsverrat und Landesverrat,
wenn nicht mildernde Umſtände zugebilligt werden,

mit Zuchthans, unter Amſtänden mit dem Tode beſtraft werden.

Jeder, der in den Beſitz von Agitationsmitteln obiger oder ähnlicher
Art kommt, iſt bei Strafe verpflichtet ſie ſofort bei der zuſtändigen

Polizeibehörde abzuliefern.

III

Auf allen Fronten tobt der Kampf, überall hält das tapfere, ſiegreiche Schwert unſerer

Kämpfer den Gegner von unſeren Grenzen fern. An uns iſt es, des inneren Feindes Herr zu
werden und uns würdig zu zeigen des deutſchen Geiſtes an der Front

Magdeburg, den 51. Auguſt 1917.

Der ſtellvertr. Kommandierende General des II. I.-K.

Soldaten werden zum Kriegsverrat aufgefordert

Einlaß 6 Uhr.

Durch Bekanntmachung Nr. II. II. 923/6. 17 K. R. A. habe ich
eine Beſtandserhebung von Grubenholz verfügt.

Die Bekanntmachung iſt in den amtlichen Zeitungen und in orts
üblicher Weiſe veröffentlicht worden.

Magdeburg, den 1. September 1917.
Der ſtellvertretende Kommandierende General

des IV. Armeekorps.
Frhr. v. Lyncker, General der Jnfanterie,
a la suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 2.

Ich habe heute eine Bekanntmachung betreffend allgemeines Reiß
verbot Nr. W. IV. 1378/5. 17 K. R. A. erlaſſen.

Die Bekanntmachung iſt in den amtlichen Zeitungen und in orts
üblicher Weiſe veröffentlicht worden.

Magdeburg, den 1. September 1917.
Der ſtellvertretende mmandierende General

des IV. Armeekorps
Frhr. v. Lyncker, General der Jnfanterie,
A le suite des Luftſchiffer-Bataillons Nr. 3.

Auktion.Auf dem Gutshofe des Herrn Amtmann Betge in Anna-
bung ſollen am
Donnerstag den 6. Septbr., von vorm. 10 Uhr ab
nachſtehende Gegenſtände, als:

1 Büffett (Mahagoni), 1 Kleiderſchrank, I Schreib
tiſch, 1 Wäſcheſchrank, Bettſtellen und Wirtſchafts
betten, 1 Waſchtiſch, Schränke, Tiſche, Stühle, 1 Kom
mode, Lampen, Tiſchdecken, Gardinenſtangen, 2 Gaze
ſchränke, 1 Küchenſchrank, 1 eiſerner Flaſchenſchrank,
I Honigſchlender, 1 Waſchmaſchine, 1 Badewanne,

Kleidungsſtücke und verſchiedenes andere mehr
öffentlich meiſtbietend gegen gleich bare Bezahlung verkauft werden.

Der Beauftragte.
Reue ſanre Gurken

und Zwiebeln
einpfiehlt

J. G. Hollmig's Sohn.
Tafel- und billardkreide

empfiehlt Herm. Steinbeiß.

Hifsheizer
für 2 Dampfkeſſel der Waſchanſtalt
ſofort geſucht. Geeignete militär
freie oder kriegsbeſchädigte Bewer
ber können ſich melden.
Mil.-KnabenErz.-Anſtalt.

Suche zum 1. Oktober ein
tüchtiges Mädchen.

Frau Sochellhorn-

De Kaninchene ahnervat ohne Piafte
Zt. Frieden Toaterial

W äscherolle vorhanden.
Giloldkronen.

Zahnziehen mit Betänbung.
Zahlreiche Anerkennung.

Plombieren in Gold, Silber,
Porzellan, Emaille.
Fiſtel Behandlung.

Bin jeden Dienstag und Don-
nerstag abend (Zug 6.38 ab Anna

burg) zu ſprechen.
Schmidt's Zahn Praxis

zu verkaufen
Annaburg, Mühlenſtr. 27.

Ia. Wagenfett
empfiehlt J. G. Fritzſche.

Stockolin,
UniverſalKlebmittel für Papier,Holz, Leder, Glas uſw., in Tuben Jeſſen E ſter)

zu 15 und 25 Pfg.a e hGoldener Ring Annaburg.
Sonntag, den 9. September:

Bastspiel der Torgauer Feldgrauen
unter Leitung des Operettenſchauſpielers Kamerad Günther.

Kurt und Hecdi, modernes Operettenduett
Kamerad Ostwalcdi, Salon-Humovist
Walter Lau, Bariton Liedersänger

Kameracd Langbein, Orig. sschse. Komiker
Solos i Duette i Potpourris er Theater

Ab nach KaſſelKriegsgeheimnis. Poſſe in 1 Akt ry

Schauſpiel in 1 Akt. aus bekannten Operetten.
EKintrittspreise z Jm Vorverkauf: Sperrſitz (nummeriert)

1,00 Mk. 1. Platz 75 Pfg., 2. Platz 50 Pfg. An der Abendkaſſe
Sperrſitz (nummeriert) 1,25 Pfg., 1. Platz 1,00 Mk., 2. Platz 60 Pfg

Anfang punkt s Uhr. Ende 10 Uhr.
Um gütigen Zuſpruch bitten

die Torgauner Veldgrauen.
Frhr. v. Lyncker. Redaktion, Druck und Verlag von Hermann Steinbeiß in Annaburg.
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